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§ 130 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Der Versicherer haftet nicht für einen Schaden, der vom Versicherungsnehmer vorsätzlich oder fahrlässig verursacht

wird. Er hat jedoch den vom Versicherungsnehmer durch fehlerhafte Führung des Schi/es verursachten Schaden zu

ersetzen, es sei denn, daß dem Versicherungsnehmer eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungsweise zur Last

fällt.

In Kraft seit 06.04.1959 bis 31.12.9999
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